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Christine Kratzke

SCHENKEN UND STIFTEN

Schenken und Stiften
Schenken und Stiften gehören zu den uni-

versalhistor. Formen sozialen Handelns, die je
nach Kontext und Feld, auf dem sie angesiedelt
sind, ihre spezif. Ausprägungen und Funktio-
nen erhalten.

I. Schenken
Schenken als Mittel, soziale Beziehungen zu

etablieren und zu unterstützen war für die ma.
Höfe geradezu konstitutiv. Daß dies bereits für
die Höfe des frühen und hohen MA galt, läßt die
Urkundentätigkeit von Monarchen und Fs.en
ebenso erkennen wie eine Fülle von Belegen aus
historiograph. und seit dem 12./13. Jh. zuneh-
mend auch literar. Zeugnissen. Differenzierte
Einsichten in die Formen und Funktionen des
höf. Geschenkverkehrs sind jedoch erst für das
späte MA und die frühe Neuzeit möglich. Liegen
doch erst seit dem 14. Jh. Zeugnisse wie Inven-
tare, Abrechnungen, Schenk- und Hofordnun-

schenken und stiften

gen vor, die es erlauben, Norm und Praxis des
Schenkens bei Hofe detailliert zu erforschen.
Dies gilt v. a. für den Hof der Hzg.e von Bur-
gund.

In histor.-genet. Perspektive »machen« Ge-
schenke den Hof. Durch seine Fähigkeit zu
schenken zieht ein Adliger andere Adlige an
sich und wird somit zum Fs.en, sein Haus zum
Hof. Am Hof sind Geschenke v. a. Ausdruck
asymmetr. Abhängigkeitsbeziehungen und nur
in Ausnahmefällen Repräsentation ausgegli-
chener Reziprozität, etwa im Geschenkverkehr
des Fs.en mit seinen engsten Verwandten oder
im diplomat. Verkehr zw. den Höfen. Anson-
sten steht der Fs. an seinem Hof an der Spitze
einer »offensichtlich differenziert aufgebauten
Schenkhierarchie« (Ewert/Hirschbiegel
2000), die nicht unbedingt mit der Hierarchie
der Hofämter gleichzusetzen ist. Durch Schen-
ken weist der Fs. den einzelnen Mitgliedern der
Hofgesellschaft Ehre und Prestige und damit ih-
ren Rang am Hof zu. Dabei gilt, daß jegl. Gun-
sterweis des Fs.en als Geschenk etikettiert wird.
Und selbst dort, wo Angehörige des Hofes feste,
regelmäßige Zahlungen für ihre Dienste erhal-
ten, besteht ihr Einkommen oft zu einem nicht
unbeträchtl. Teil aus Vergabungen, die als Aus-
druck fsl. Freigebigkeit definiert werden. Diese
beginnt bei den Trinkgeldern, die am Hof des
Großhzg.s der Toskana während des 16. und
17. Jh.s über die Hälfte des Jahreseinkommens
der hzgl. Diener ausmachen, und reicht über
Luxuswaren und Pretiosen an die Mitglieder der
engeren Hofgesellschaft bis zu hohen Ehren
und Würden an jene Höflinge, die dem Fs.en am
nächsten stehen. Einem erfolgreichen Fs.en ge-
lingt es dabei, unter den Höflingen ein Klima
der Konkurrenz um seine Gunsterweise zu
schaffen. Und der höf. Konkurrenzdruck um
die Geschenke des Fs.en ist ein Leitmotiv der
Hofkritik von der Antike bis zur Schwelle der
Neuzeit. Da die Geschenke des Fs.en die Nähe
zu ihm ausdrücken und damit den Rang in der
Hofgesellschaft dokumentieren sollen, muß
ihre Vergabe öffentl. erfolgen und ist Teil höf.
Zeremoniells und höf. Repräsentation. In die-
sem Rahmen haben auch noch andere Formen,
fsl. largesse symbol. zu dokumentieren, ihren Ort
wie das höf. Fest und die fsl. Kunstpatronage.
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Künstler am Hof erwidern die Geschenke des
Fs.en grundsätzl. durch die Gegengabe der
Ruhmerschaffung. Auch ein Mangel an fsl. Frei-
gebigkeit kann in der künstler. Produktion be-
klagt und so verewigt werden, etwa die man-
gelnde Milte Ks. Ottos IV.

Die Geschenke des Fs.en an die einzelnen
Mitglieder der Hofgesellschaft produzieren zu-
dem einen zweiten Fluß von Schenkungen, der
in die Hofgesellschaft strömt. Dieser verläuft
von unten nach oben. So konnten im Burgund
des 15. Jh.s einzelne Höflinge aufgrund der
Gunst, in der sie beim Fs.en standen, eine Po-
sition als »broker« aufbauen, die das zentrale
Patronagenetzwerk des Hofs mit regionalen
und lokalen Instanzen verband. Von dort flos-
sen ihnen vielfältige Geschenke zu, in der Ab-
sicht, daß sie ihren Einfluß bei Hofe zum Woh-
le ihrer Klienten geltend machten, oder auch
nur, um zu verhindern, daß diese bei ihnen und
damit beim Fs.en in Ungnade fielen. Allg. ver-
breitet waren vielfältige Formen, in denen sich
Angehörige des Hofs ihre Fähigkeit, den Zu-
gang zum Fs.en entweder zu blockieren oder
aber zu ermöglichen, durch Geschenke vergü-
ten ließen. Die Klage über die Geschenke, die
man bei Hof machen muß, um seinem Anliegen
Nachdruck zu verleihen oder um überhaupt nur
Gehör zu finden, bildet ein weiteres Leitmotiv
der Hofkritik.

Die Rhetorik des Schenkens bringt also un-
terschiedlichste Formen von Abhängigkeitsver-
hältnissen bei Hofe (und nicht nur dort) zum
Ausdruck und zeichnet sich daher grundsätzl.
durch ein hohes Maß an Ambiguität aus. Was
ein als Geschenk etikettierter Transfer konkret
bedeutet, ist stark kontextabhängig und oftmals
Verhandlungen zw. den beteiligten Akteuren
unterworfen. Und dies gilt auch für die Frage,
wo das Schenken aufhört, Ausdruck von legiti-
men Reziprozitätsbeziehungen zu sein, seien
diese asymmetr. oder symmetr., und beginnt,
zur Entlohnung für die Gewährung ungerecht-
fertigter Vorteile zu werden. Im Französischen
etwa bezeichnet der Ausdruck pot-de-vin wäh-
rend des gesamten ancien régime verschieden-
ste Formen von Geschenken und erhält erst im
Laufe des 19. Jh.s die bis heute geläufige Bedeu-
tung von Bestechung. Geschenke, die – ob mit-

telbar oder unmittelbar – auf die fsl. Gunst ab-
zielen, oder aber in umgekehrter Richtung
Dienste oder Loyalität belohnen und hervor-
bringen sollen, haben keine feste Rechtsform,
sondern gehören in die unbestimmte Sphäre
»allgemeiner Soziabilität und alltäglicher Ver-
bindung« (Groebner 2000). Wenn Baldes-
sare Castiglione zu Beginn des 16. Jh.s in seinen
Libro del Cortegiano schreibt, daß nicht alle, die
viel verschenkten, freigiebig seien, dann bringt
er damit zum Ausdruck, daß Schenken bei Hof
auch eine Form der »dissimulatio« sein konnte
und damit der für Höfe typ. »unaufrichtigen
Kommunikation« (Winterling 1997), die
aus der Konkurrenz der Höflinge um die Gunst
des Herrschers resultierte.

II. Stiften
Stiften stellt eine Form sozialen Handelns

dar, die mit dem Schenken eng verwandt ist.
Von der einfachen Schenkung unterscheidet
sich die Stiftung allerdings in zwei charakterist.
Aspekten: durch ihre (zumindest angestrebte)
Dauer und durch ihre Zweckbindung. Stiften
bedeutet, ein bestimmtes Kapital zu vergeben,
aus dessen Erträgen ein bestimmter, vom Stifter
gesetzter Zweck dauerhaft erfüllt wird. Das Stre-
ben nach Dauer der Stiftungen war und ist in
allen Kulturen, die Stiftungen kennen, durch
den Wunsch des Stifters motiviert, den Tod
durch vergegenwärtigende Erinnerung zu über-
winden. Im Okzident wird diese seit der Antike
mit dem Begriff der Memoria bezeichnet. Seit
der Zeit der Kirchenväter hat sie in der Regel
zwei Dimensionen: Profane Memoria soll
Ruhm, Ansehen und Rang Dauer verschaffen.
Gleichzeitig strebt, wer seine Memoria stiftet,
danach, in das liturg. Gedenken monast. oder
geistl. Gemeinschaften eingeschlossen zu wer-
den, die oftmals eigens zu diesem Zweck von
den Stiftern ins Leben gerufen werden. Zentral
für die liturg. Memoria ist die Namensnennung
im Stiftergebet, durch die der Kommemorierte
in der kult. Handlung vergegenwärtigt wird.
Das Streben nach solcher Vergegenwärtigung
wird vielfach durch die Repräsentation des Stif-
ters im Bild und hier v. a. durch »liturgische
Grabmonumente« (Panofsky 1994) unter-
stützt.
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Eine Besonderheit der christl. Stiftungen ist
ihre Verbindung des Totengedenkens mit der
Caritas. Da das Gebet für den Stifter seit dem
frühen MA zusehends als stellvertretende Buß-
leistung konzipiert wird, durch die das Schick-
sal der Seele auch nach dem Tod noch zum Bes-
seren gewendet werden kann, liegt es nahe, es
mit dem Almosen zu verbinden, dem die kirchl.
Lehre von Anbeginn an eine heilsfördernde
Kraft zugemessen hatte. In idealtyp. Weise ver-
bunden werden Gebetsgedenken und Armen-
fürsorge, wenn man Arme, die aus den Erträgen
einer Stiftung unterstützt oder unterhalten wer-
den, dazu verpflichtete, im Gebet das Gedächt-
nis ihres Wohltäters zu bewahren, wie dies für
eine Vielzahl von Hospital- oder Armenhaus-
stiftungen charakterist. ist. Die Beziehung zw.
Stifter und den Destinatären seiner Wohltaten
hat somit vielfach die Form eines Gaben-
tauschs, in dem materielle Gaben mit spiritu-
ellen Leistungen erwidert werden. Das Rezi-
prozitätsverhältnis zw. Stifter und Destinatären
ist dabei jedoch asymmetrisch. Dieser Gaben-
tausch konnte in der Vorstellungswelt der Vor-
moderne über den Tod des Stifters hinaus an-
dauern, da bis zum Beginn der Moderne die To-
ten als Rechtssubjekte und damit als Subjekte
sozialer Beziehungen betrachtet wurden, wenn
sie durch die Nennung ihres Namens vergegen-
wärtigt wurden.

Für adlige und fsl. Herrschaft hatte das Stif-
ten eine ähnl. konstitutive Bedeutung wie das
Schenken, gibt es ohne Memoria doch schlicht-
weg keinen Adel. Denn dieser wird überhaupt
erst durch das Wissen um eine möglichst weit
zurückreichende Herkunft erzeugt. Es ist eine
wesentl. Komponente des symbol. Kapitals der
ständ. Ehre, über das der Adel verfügt und damit
wichtige Ressource für gegenwärtige und künf-
tige Herrschaft über Land und Leute. Für die
Etablierung einer Adelsfamilie als Adelshaus ist
die Stiftung eines Memorialzentrums deshalb
ein entscheidender Schritt. Ein solches besteht
idealtyp. aus einem Hauskl., in dem eine
Grablege errichtet und das mit der Sorge für die
liturg. Memoria an den Gräbern beauftragt
wird. Zur liturg. Memoria tritt dann zusehends
auch die Produktion profaner Memoria, des Er-
innerungswissens an die Anfänge des adligen

schenken und stiften

Hauses, an die Vorfahren und ihre ruhm- und
ansehenstiftenden Taten. Auch wenn solche
Memorialzentren mit den Wechselfällen in der
Geschichte eines Adelshauses durch andere ab-
gelöst werden konnten und sich die gegen-
wartsbezogene Erinnerung der Hausüberliefe-
rung immer wieder aktuellen Bedürfnissen an-
paßt, so stellt die Etablierung solcher Memori-
alzentren dennoch eine entscheidende Dimen-
sion der Residenzenbildung dar. Eine Verbin-
dung von Grablege als Memorialzentrum und
Res. ist auch noch für das SpätMA und die frühe
Neuzeit vielfach belegt.

Da sich in ihm so unterschiedl. und schein-
bar gegensätzl. herrscherl. Handlungsmaximen
wie Ruhmstreben und Repräsentation auf der
einen Seite, christl. Demut und Caritas auf der
anderen Seite miteinander verbinden lassen, ge-
hört das Stiften während der gesamten Vormo-
derne zum Standardrepertoire fsl. Handelns,
was jedoch individuelle Vorlieben beim Stiften,
und eine unterschiedl. Intensität des Stiften
nicht ausschließt. So trat etwa Ks. Friedrich
Barbarossa kaum als Stifter hervor, während
gleichzeitig der Hzg. von Sachsen und Bayern,
Heinrich der Löwe, seinen Ruhm als eine der
herausragenden Stifterpersönlichkeiten des MA
begründete. Kg.e und Fs.en können als Stifter
von Spitälern oder von Universitäten hervortre-
ten, in ihrer Stiftungstätigkeit die weltl. Kolle-
giatstifte oder aber die Bettelorden bevorzugen.
Sie können durch ihre Stiftungen Territorial-
politik betreiben oder aber ihre Stiftungstätig-
keit als Medium der Kunstpatronage einsetzen.

Weniger erforscht als das Stiftungshandeln
der Fs.en ist das der Mitglieder des Hofs. Das
Beispiel des burgund. Hofs legt jedoch nahe,
daß auch Stiftungen mit der Positionierung in
Patronagenetzwerken in Beziehung stehen
konnten. Hochgestellte Mitglieder des bur-
gund. Hofs unter Philipp dem Guten repräsen-
tierten in ihren Stiftungen auf der einen Seite
ihre Nähe zum Hzg. und damit ihren hohen
Rang in der höf. Gunsthierarchie. Gleichzeitig
traten sie auf der anderen Seite gegenüber den
geistl. Institutionen für die, und gegenüber den
Städten, in denen sie stifteten und aus denen sie
oftmals auch stammten und/oder in denen sie
Klientelbeziehungen unterhielten, als Förderer
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und Patrone auf. Unter Umständen ist solche
Patronage im Medium der Stiftung auch durch
das Bestreben motiviert gewesen, durch dauer-
hafte Repräsentationsformen die stets gefähr-
dete Position in der höf. Hierarchie zu stabili-
sieren und die Karriere der Nachkommen zu
fördern. Ebenfalls eine Scharnierfunktion zw.
Hof und lokalen Instanzen konnten bei spätma.
Universitätsstiftungen fsl. Stiftungsbeauftrage
einnehmen. Am päpstl. Hof in Rom stifteten
Kardinäle einerseits, um ihrer Verpflichtung ge-
recht zu werden, für die Memoria ihrer päpstl.
Gönner zu sorgen, v. a. dann, wenn sie deren
Nepoten waren. Andererseits konnten sie so
selbst ihr Streben nach der päpstl. Würde deutl.
machen. Die Kunstpatronage der Kardinäle, die
sich in erhebl. Maß im Medium der Stiftung
vollzog, war somit auch Teil der höf. Konkur-
renz.

† Farbtafel 148; Abb. 276, 277, 278

† vgl. auch Farbtafel 25, 134; Abb. 2, 7, 116, 183, 184,

185, 186

† B. Sammlungen † C. Divertissement † C. Festliche

Anlässe und Festformen † C. Totengedenken, Begräbnis
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München 1988 (Schriften des Historischen Kollegs, Kol-

loquien, 9), S. 117–126. – Boone, Marc: Dons et pots-

de-vin, aspects de la sociabilité urbaine au bas Moyen
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Thema »Adel und Herrschaft«, zuletzt in: Schmid, Karl:
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telalter. Ausgewählte Beiträge, Sigmaringen 1983, S. 183–

244. – Seiler, Peter: Residenz, Kirche, Grablege – Zur

Entstehungsgeschichte des Residenzensembles der Sca-

liger in Verona, in: Architectural Studies in Memory of

Richard Krautheimer, hg. von Cecil L. Striker, Mainz

1996, S. 151–156. – Warnke, Martin: Hofkünstler. Zur

Vorgeschichte des modernen Künstlers, 2. Aufl., Köln

1986. – Winterling, Aloys: »Hof«. Versuch einer ide-

altypischen Bestimmung anhand der mittelalterlichen

und frühneuzeitlichen Geschichte, in: Zwischen »Haus«

und »Staat«. Antike Höfe im Vergleich, hg. von Aloys

Winterling, München 1997 (HZ, Beiheft 23), S. 11–25.

Benjamin Scheller

Orden und Ordensstiftungen
Das Phänomen von höf.-weltl. »Ordensstif-

tungen« fand Mitte des 15. Jh.s ihren Höhe-
punkt, obgleich Anfänge schon im 14. Jh. fest-
zustellen sind. Die Vorbilder für die Initiationen
adliger Vergesellschaftungen seitens der Fs.en
sind einerseits in den großen europ. monarch.
»Hoforden« zu vermuten, andererseits in den
oft viel näher liegenden dt. Gründungen. So
wurden allein in den Jahren 1440 bis 1444 drei
hofgebundene Stiftungen auf deutschsprachi-
gem Gebiet ins Leben gerufen: der kurpfälz. Pe-
likan, der brandenburg-ansbach. Schwan und der
jül.-berg. St. Hubertus.

Von der Bezeichnung »Orden« für diese
weltl. adligen Gruppen sollte jedoch Abstand
genommen werden; zu eng ist die Konnotation
an die geistl. Ritterorden des 13. Jh.s geknüpft.
Es muß vielmehr von ›hofgebunden Stiftungen‹
die Rede sein und bedacht werden, daß diese
gemeinsam mit den anderen Typen von adligen
Schwureinungen, seien sie von einer Person ge-
stiftet oder von mehreren Adligen gemeinsam
begr. (›Gründungen von Gleichen‹ und ›Stiftun-
gen ohne Anbindung‹), den Gesamtkorpus von
Adelsgesellschaften des SpätMA ausmachten.

Die Organisationsstrukturen der Stiftungen
sind uns heute aus den zahlreichen überliefer-
ten Statuten und Bundbriefen, die das gruppen-
interne gesetzte Recht der Gesellschaften be-
inhalten, aus Rechnungsbüchern und einzelnen
Erwähnungen bekannt. Die Mitgliederlisten ge-
ben über die Zusammensetzung der jeweiligen
Klientel Auskunft. Auch materielle Quellen wie
etwa Gesellschaftsabzeichen haben sich in
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Farbtafel 147: Federzeichnung eines 
Armbrustschützen beim Scheiben-
schießen aus einem in Konstanz 
entstandenen Schachzabelbuch, 
1479. Österreichische Nationalbib-
liothek, Wien, Cod. Nr. 3049, fol. 
168 r.

Farbtafel 148: Kaiser Karl IV. und 
König Wenzel IV. von Böhmen 
erhalten Geschenke vom König von 
Frankreich. Grandes Chroniques de 
France, BNF ms. fr. 2813, fol. 478 v, 
nach: www.bnf.fr/enluminures/
images/jpeg/i2_0079.jpg 
(11.05.2005).



254 abbildungen | schenken und stiften

Sonderdruck aus: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich.
Bilder und Begriffe (= Residenzenforschungen, Bd. 15. II).
ISBN 3-7995-4519-0
© Jan Thorbecke Verlag, Ostfi ldern 2005

Abb. 276: Rogier van der Weyden, Das Jüngste Gericht, Innenseite (Ausschnitt), 
Beaune, Hôtel-Dieu. Zur Ausstattung der Spitalkapelle des Hôtel-Dieu in Beaune, das 
der burgundische Kanzler Rolin 1443 gestiftet hatte, gehörte auch ein Polyptichon, das 
Rogier van der Weyden geschaffen hatte. Seine Innenseite zeigt das Jüngste Gericht. 
Links hinter dem hl. Petrus, eingerahmt von einem hl. Papst, Bischof und Mönch ist 
auch ein hl. König dargestellt, der unübersehbar die Züge Herzog Philipps des Guten 
trägt, nach: Kamp, Hermann: Memoria und Selbstdarstellung. Die Stiftungen des 
burgundischen Kanzlers Rolin, Sigmaringen 1993 (Beihefte der Francia, 30), Abb. 5.
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Abb. 277: Rogier van der Weyden, Das Jüngste Gericht, Außenseite, Beaune, Hôtel-Dieu. Die 
Außenseite des Altarbilds zeigt in Adorationshaltung den Stifter Nicolas Rolin und seine dritte 
Gattin Guigonne de Salis, nach: Kamp, Hermann: Memoria und Selbstdarstellung. Die Stiftun-
gen des burgundischen Kanzlers Rolin, Sigmaringen 1993 (Beihefte der Francia, 30), Abb. 4.
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Abb. 278: Antonio Pollaiuolo, Grabmal Papst Sixtus’ IV., Rom, St. Peter, Tesoro. Nach dem Tod 
Papst Sixtus’ IV. 1478 stiftete sein Neffe, der Kardinal Giuliano della Rovere, der spätere Papst 
Julius II., ein Grabmal für ihn. In der Inschrift des von Antonio Pollaiuolo geschaffenen Monu-
ments gibt er dies ebenso zu erkennen, wie daß er sich über den letzten Willen des Verstorbenen, 
zu ebener Erde bestattet zu werden, hinweggesetzt hatte und bezog so unter dem Schutz einer 
Demutsformel »die Pracht des Sepulkrums ostentativ allein auf die eigene Person« (Bredekamp 
2000, S. 14): CVM MODICE AC PLANO SOLO CONDI SE MANDAVISSET IULIANUS CARDINA-
LIS PATRVO B(EATAE) M(EMORIAE) MAIORE PIETATE QVAM IMPENSA F(ACERE) CUR(AVIT), 
nach: Bredekamp, Horst: Sankt Peter in Rom und das Prinzip der produktiven Zerstörung. Bau 
und Abbau von Bramante bis Bernini, Berlin 2000, S. 13, Abb. 3.




